
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/3/22 13Os13/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1979

Norm

StGB §146 E

Rechtssatz

Zur Abgrenzung einer betrügerischen Kreditaufnahme bei einem Kreditinstitut zum Tatbeitrag an der vom

Geschäftsführer des Kreditinstitutes begangenen Untreue (durch satzungswidrige Kreditgewährung).
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